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Protokoll zur konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Born a. Darß am 25.07.2024; N. Bliesner 

 

Protokoll  zur konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung Born a.  Darß  am 
25.07.2024.  

 
 
Tagungsort: Borner Hof 
Beginn der Sitzung: 17.00 Uhr Seiten 1  bis 15 

Beschlüsse-Nr.  
5-011/2024 – 5-014/2024 

Ende der Sitzung: 18.57 Uhr 

 
 
 
        gez. Scharmberg gez. N. Bliesner 

Bürgermeister Protokollantin 
 

Die Gemeindevertretung umfasst 11 Mitglieder. 
 

Anwesenheit 

anwesend entschuldigt unentschuldigt 

Herr Gerd Scharmberg 
Herr Niklas Ziemann 
Herr Sylvius Bardt 
Herr Sven Adam 
Frau Mandy Krüger-Falk 
Herr Holger Becker 
Frau Nicola Nibisch 
Herr Dana Braasch 
Herr Klaus-Dieter Holtz 
Frau Nikola Nibisch 
Herr Robert Wellner 

            

 

Gäste: 
Frau Kleist – LVB 
Herr Braun – Hauptamtsleiter 
Herr Dillmann – SB-Leiter Liegenschaften 
Frau Framke – SB Bauamt  
Frau Fischer – Auszubildende  
Frau E. Dieckmann – TL Sitzungsdienst 
Herr Yves Scharmberg – Kurdirektor  
 

 
Tagesordnung 

 
öffentliche Sitzung: Vorlagen-Nr. 

01  Feststellung des ältesten Mitglieds der Gemeindevertretung und 
Sitzungseröffnung    
 

    

02  Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit 
  

    

03  Ernennung des Bürgermeisters  
(Aushändigung der Ernennungsurkunde und Vereidigung)   
  

    

04  Verpflichtung der weiteren Mitglieder der Gemeindevertretung  
 

    

05  Wahl des ersten und zweiten Stellvertreters des Bürgermeisters  
 

    

06  Ernennung der stellvertretenden Bürgermeister   
(Aushändigung der Ernennungsurkunden und Vereidigung)      
 

    

07  Änderungsanträge/Bestätigung der Tagesordnung  
 

    

08  Bestätigung des öffentlichen Protokolls der Sitzung der Gemeindevertretung 
vom 16.05.2024  

Anlage   
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09  Beschluss über die Neufassung der Hauptsatzung  
 

5-015/24   

10  Beschluss über die Neufassung der Geschäftsordnung  
 

5-016/24   

11  Evtl. Losverfahren und Zuteilung der weiteren Mitglieder des Hauptausschusses  
 

    

12  Evtl. Losverfahren und Zuteilung der Mitglieder der Fachausschüsse    
a. Bauausschuss   
b. Finanzausschuss  
c. Ausschuss für Tourimus, Kultur und Soziales (Tourismusausschuss) 
d. Sozialausschuss 
e. Betriebsausschuss  
f. Rechnungsprüfungsausschuss   

 

    

13  Wahl bzw. Losverfahren und Zuteilung des weiteren Mitgliedes des 
Amtsausschusses und des Rechnungsprüfungsausschusses und der 
Stellvertreter  
 

    

14  Wahl bzw. Losverfahren und Zuteilung der Vertreter in den 
Verbandsversammlungen bzw. Gesellschaftsversammlungen der 
Zweckverbände bzw. Unternehmen für folgende Gremien:   

a. Abwasserzweckverband Darß   
b. Schaubeauftragter im Wasser- und Bodenverband  
c. Aufsichtsrat Boddenland 

  

    

15  Bevollmächtigung eines Vertreters für die Gemeinde Born a. Darß als Mitglied 
in der Verbandsversammlung des Kommunalen Anteilseignerverbandes 
Ostseeküste der E.ON edis AG Schwerin  (Bevollmächtigung LVB)  
 

    

16  Beschluss über die Vertretung im Kommunalen Anteilseignerverband  
 

    

17  Beschluss zur Übertragung der Beschlussfassung zur Anlagerichtlinie an das 
Amt  
 

    

18  Termine/Informationen/Sonstiges      

       
nichtöffentliche Sitzung: Vorlagen-Nr. 

19  Bestätigung des nichtöffentlichen Protokolls der Sitzung der 
Gemeindevertretung vom 16.05.2024  
 

  

20  Veräußerung einer Teilfläche des Flurstücks 7/5 der Flur 10 der Gemarkung 
Born an die Firma Integral Immobiliengesellschaft mbH & Co. KG  
 

5-014/24 

21  Termine/Informationen/Sonstiges    
 
 

 
I. Öffentlicher Teil 
 
TOP 01: Feststellung des ältesten Mitglieds der Gemeindevertretung und 

Sitzungseröffnung 
 
Das älteste Mitglied der Gemeindevertretung, Herr Kiefer, eröffnet die konstituierende Sitzung, begrüßt die 
Abgeordneten, anwesenden Bürger, Gäste und die Mitarbeiter der Verwaltung und bedankt sich bei den 
Wählern für das entgegengebrachte Vertrauen.  
 
TOP 02: Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der 

Beschlussfähigkeit 
 
Herr Kiefer stellt fest, dass alle Mitglieder der Gemeindevertretung anwesend sind und diese somit 
beschlussfähig ist. 
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Herr Kiefer: 
- Rückblick auf den Wahlkampf und die Wahlen (Aufsteller der Wahlplakate, hohe Anzahl der 

Mitglieder, die sich zur Wahl aufgestellt haben, hohe Wahlbeteiligung) 
- Feststellung der Wahlprogramme (hohe Übereinstimmung von Zielen, Wunsch zur Zielstellung am 

Ende der Legislaturperiode 2025 – Ziele erreicht zu haben) 
 
TOP 03: Ernennung des Bürgermeisters   

(Aushändigung der Ernennungsurkunde und Vereidigung) 
 
Durch die bisherigen stellvertretenden Bürgermeister, Herrn Ziemann und Herrn Löttge, wird Herr Gerd 
Scharmberg unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter zum Bürgermeister der Gemeinde 
Born a. Darß ernannt und leistet den Diensteid. Die Ernennungsurkunde wird übergeben.  
 
Herr Scharmberg übernimmt die Sitzungsleitung und bedankt sich bei den Wählern für das 
entgegengebrachte Vertrauen. 
 
TOP 04: Verpflichtung der weiteren Mitglieder der Gemeindevertretung 
 
Herr Scharmberg verpflichtet die einzelnen Mandatsträger auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten als 
Gemeindevertreter der Gemeinde Born a. Darß.  
 
TOP 05: Wahl des ersten und zweiten Stellvertreters des Bürgermeisters 
 
1. stellvertretender Bürgermeister: 
 
Wahlvorschläge 
Herr Kiefer schlägt Herrn Holtz vor und beantragt geheime Wahl. 
 
Herr Adam schlägt Herrn Ziemann vor. 
 
Herr Scharmberg schlägt folgenden Wahlausschuss vor und lässt darüber abstimmen: 
- Herr Braun  
- Herr Dillmann 
 
Abstimmungsergebnis:   

gesetzlich gewählte Vertreter 11 

anwesende Vertreter 11 

ja nein Enthaltungen 

11 0 0 

 
Herr Braun erklärt den Ablauf der Wahl und Herr Dillmann zeigt die leere Wahlurne. Die Stimmzettel werden 
verteilt. 
 
Nach Auszählung der Stimmen liegt folgendes Ergebnis vor:  
Abgabe von 11 gültigen Stimmen, davon entfielen auf:  
Herrn Ziemann 7 Stimmen und auf  
Herr Holtz 4 Stimmen.  
 
Herr Ziemann nimmt die Wahl an. Damit ist Herr Niklas Ziemann zum 1. stellvertretenden 
Bürgermeister der Gemeinde Born a. Darß gewählt.  
 
 
2. Stellvertretender Bürgermeister 
 
Wahlvorschläge: 
Herr Kiefer schlägt Herrn Bardt vor und beantragt wieder geheime Wahl. 
 
Herr Bardt schlägt Herrn Wellner vor. 
 
Herr Braun erklärt den Ablauf der Wahl und Herr Dillmann zeigt die leere Wahlurne. Die Stimmzettel werden 
verteilt. 
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Nach Auszählung der Stimmen liegt folgendes Ergebnis vor:  
Abgabe von 11 gültigen Stimmen, davon entfielen auf:  
Herr Bardt 4 Stimmen und auf  
Herr Wellner 7 Stimmen.  
 
Herr Wellner nimmt die Wahl an. Damit ist Herr Robert Wellner zum 2. stellvertretenden 
Bürgermeister der Gemeinde Born a. Darß gewählt.  
 
TOP 06: Ernennung der stellvertretenden Bürgermeister   

(Aushändigung der Ernennungsurkunden und Vereidigung) 
 
Der Bürgermeister Herr Scharmberg und der ehemalige 2. stellvertretende Bürgermeister Herr Löttge 
ernennen Herrn Ziemann zum 1. Stellvertretenden Bürgermeister. 
 
Der Bürgermeister Herr Scharmberg und der 1. stellvertretende Bürgermeister Herr Ziemann ernennen 
Herrn Wellner zum 2. stellvertretenden Bürgermeister. 
 
Anschließend wird beiden Stellvertretern der Diensteid abgenommen.  
 
Die Ernennungsurkunden werden ausgehändigt. 
 
TOP 07: Änderungsanträge/Bestätigung der Tagesordnung 
 
Änderungsantrag: ---- 
 
Abstimmung: 

gesetzlich gewählte Vertreter 11 

anwesende Vertreter 11 

ja nein Enthaltungen 

11 0 0 

Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Fassung bestätigt. 
 
TOP 08: 
5-015/24 

Bestätigung des öffentlichen Protokolls der Sitzung der Gemeindevertretung 
vom 16.05.2024 

 
Änderungsantrag: ----- 
 

Abstimmung: 

Gesetzlich gewählte Vertreter 11 

anwesende Vertreter 11 

ja nein Enthaltungen 

8 0 3 

Das Protokoll der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Born a. Darß vom 16.05.2024 wird 

in der vorliegenden Fassung bestätigt.  

 
TOP 09: Beschluss über die Neufassung der Hauptsatzung 
 
Begründung: 
In der konstituierenden Sitzung der am 09. Juni 2024 neu gewählten Gemeindevertretung ist aufgrund der 
Änderung der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern die Hauptsatzung neu zu beschließen. 
Aufgrund der Vielzahl von Änderungen ist eine Neufassung der Satzung empfehlenswert.  
Die Änderungen wurden in der vorbereitenden Schulung zur konstituierenden Sitzung der 
Gemeindevertretung Born a. Darß umfassend erläutert.  
Der Gemeindevertretung wird empfohlen, die Hauptsatzung in der Anlage zu beschließen.  
 
gez. Karsten Braun  
Leiter Hauptamt 
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Finanzielle Auswirkungen 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen: u. a. Abschreibung, Unterhaltung, 

Bewirtschaftung) 

keine 

 Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden 

      durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto       

      durch Mittel im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto       

 über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Ausgabe gemäß § 50 KV M-V (Beteiligung des Sachgebietes Finanzen) 

      unvorhergesehen und 

      unabweisbar und 

      Deckung gesichert durch 

           Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto       

           vorhandene liquide Mittel       

           bei Investitionen durch gesicherte Finanzierung im Haushaltsfolgejahr 

Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: 

Gez. Prehl  

 
Anmerkungen während der Sitzung: 
Der BGM leitet in den Tagesordnungspunkt ein und teilt mit, dass ein Änderungsantrag von Herrn Kiefer zu 
den §§ 2; 4; 5 und 6 vorliegt. Dieser wird dem Protokoll beigefügt. 
 
 
§ 2 Recht der Einwohner 
Herr Kiefer stellt die Änderung vor und begründet diese. 
Herr Wellner erläutert, dass es nicht notwendig ist lt. neuer Kommunalverfassung. 
Herr Holtz ist für die Änderung. 
Herr Adam würde dies ablehnen, da die GV immer noch einen Beschluss fassen kann. 
 
Abstimmung: 

Gesetzlich gewählte Vertreter 11 

anwesende Vertreter 11 

ja nein Enthaltungen 

4 7 0 

 
 
§ 4 Ausschussbildung 
Herr Kiefer stellt die Änderung vor und begründet diese. 
Herr Wellner erwähnt, dass im Vorwege sich ausgetauscht wurde bzgl. der Besetzung der Ausschüsse und 
es wurde kein Interesse von den anderen gezeigt. Es wäre ein gemeinsamer Weg gewesen. 
Herr Holtz erläutert, dass das Amt das modifizierte D´Hondt-Verfahren empfohlen hat. Es war gönnerhaft die 
3 Sitze anzubieten, nicht demokratisch. 
 
Abstimmung: 

Gesetzlich gewählte Vertreter 11 

anwesende Vertreter 11 

ja nein Enthaltungen 

4 7 0 

 
 
§ 5 Hauptausschuss 
Herr Kiefer stellt die Änderung vor und begründet diese. 
Herr Ziemann - wenn es zu einer Pattsituation kommen sollte, dann geht es zur Entscheidung in die GV. 
 
Abstimmung: 

Gesetzlich gewählte Vertreter 11 

anwesende Vertreter 11 
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ja nein Enthaltungen 

4 7 0 

 
 
§ 6 Betriebsausschuss 
Herr Kiefer stellt die Änderung vor und begründet diese. 
Herr Scharmberg merkt an, dass es Misstrauen darstellt. Weiterhin erklärt er den Unterschied zwischen 
Entsendung und Benennung. Daraufhin erklärt Herr Kiefer sich nochmal. 
Herr Bardt erläutert, dass fach- und sachkundige Einwohner gebraucht werden. 
Herr Holtz ergänzt, dass es ein beschließender Ausschuss ist. 
Herr Adam weist die pauschale Diskriminierung sachkundiger Einwohner entschieden zurück.   
 
Abstimmung: 

Gesetzlich gewählte Vertreter 11 

anwesende Vertreter 11 

ja nein Enthaltungen 

4 7 0 

Die von Herrn Kiefer vorgetragenen Änderungsanträge haben nicht die notwendige Mehrheit erhalten. 
 
 
Herr Scharmberg stellt auch eine Änderung zum § 4 Ausschussbildung vor und begründet diese, welche 
dem Protokoll auch beigefügt wird. 
 
Abstimmung: 

Gesetzlich gewählte Vertreter 11 

anwesende Vertreter 11 

ja nein Enthaltungen 

10 0 1 

Dem Änderungsantrag wurde zugestimmt.  
 

 
Beschlussvorschlag:  
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Born a. Darß beschließt in ihrer Sitzung am 25.07.2024 die 
vorliegende Hauptsatzung gemäß Anlage mit folgenden Änderungen: 

 Im § 4 wird der 2. Satz gestrichen und durch den Satz: „Die beratenden Ausschüsse können auch 
mit sachkundigen Einwohnern besetzt werden.“, ersetzt. 

 Nach Satz 3 wird der Satz: „Entsprechend den Festlegungen der Kommunalverfassung muss die 
Mehrheit der Ausschussmitglieder aus Gemeindevertretern bestehen.“, eingefügt. 

 

Vorlage-Nr. 5-015/24       Beschluss-Nr. 5-011/2024      

Beratungsfolge 
Sitzungs- 

datum 
öf nöf TOP 

Vertreter Abstimmungsergebnis Beschluss- 
empfehlung gew. anw. ja nein enth. *ausg. 

Gemeindevertretung 25.07.2024   09      11  11    7    3    1   0    ja 

Bemerkungen: 
Aufgrund des § 24 Abs. 1 der KV des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
    waren keine Mitglieder von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen* 
    haben folgende Mitglieder weder an der Beratung noch an der Abstimmung mitgewirkt:* 
 

 

 
 
TOP 10: 
5-016/24 

Beschluss über die Neufassung der Geschäftsordnung 

 
Begründung: 
In der konstituierenden Sitzung der am 09. Juni 2024 neu gewählten Gemeindevertretung ist aufgrund der 
Änderung der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern die Geschäftsordnung neu zu beschließen. 
Aufgrund der Vielzahl von Änderungen ist eine Neufassung empfehlenswert.  
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Die Änderungen wurden in der vorbereitenden Schulung zur konstituierenden Sitzung der 
Gemeindevertretung Born a. Darß umfassend erläutert.  
Der Gemeindevertretung wird empfohlen, die Geschäftsordnung in der Anlage zu beschließen.  
 
gez. Karsten Braun  
Leiter Hauptamt 
 
Finanzielle Auswirkungen 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen: u. a. Abschreibung, Unterhaltung, 

Bewirtschaftung) 

keine 

 Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden 

      durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto       

      durch Mittel im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto       

 über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Ausgabe gemäß § 50 KV M-V (Beteiligung des Sachgebietes Finanzen) 

      unvorhergesehen und 

      unabweisbar und 

      Deckung gesichert durch 

           Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto       

           vorhandene liquide Mittel       

           bei Investitionen durch gesicherte Finanzierung im Haushaltsfolgejahr 

Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit:   

gez. Prehl  

 
 
Anmerkungen während der Sitzung: 
Der BGM leitet in den Tagesordnungspunkt ein und teilt mit, dass ein Änderungsantrag von Herrn Kiefer 
vorliegt. Dieser wird dem Protokoll beigefügt. 
 
 
§ 1 Sitzungen der Gemeindevertretung 
Herr Kiefer stellt die Änderung vor und begründet diese. 
Herr Bardt ist für die Änderung, eine Planbarkeit sollte gegeben sein, auch für die Ausschüsse, wie in 
anderen Gemeinden auch. 
 
Abstimmung: 

Gesetzlich gewählte Vertreter 11 

anwesende Vertreter 11 

ja nein Enthaltungen 

4 7 0 

 
 
 
 
§ 4 Medien, Bild und Tonaufzeichnung 
Herr Kiefer stellt die Änderung vor und begründet diese. 
Herr Wellner erklärt, dass er darin keinen Vorteil sieht. Im Zweifelsfall darf nur der Bürgermeister in die 
Tonaufzeichnung reinhören. 
Herr Braun erklärt den Hintergrund für die Tonaufzeichnung, dass dies eine Arbeitshilfe für den 
Sitzungsdienst wäre, ausschließlich für die Protokollanten und dient nicht als Beweismittel. 
Da der Hintergrund jetzt aufgeklärt wurde, zieht Herr Kiefer den Antrag zurück, aber die Videoaufzeichnung 
soll zugelassen werden lt. Kommunalverfassung, sobald die technischen Voraussetzungen gegeben sind. 
Herr Adam und Herr Bardt erklären, dass nichts gegen eine Tonaufzeichnung spricht, sofern es eine 
Erleichterung/Unterstützung fürs Amt ist. 
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Abstimmung: 

Gesetzlich gewählte Vertreter 11 

anwesende Vertreter 11 

ja nein Enthaltungen 

4 5 2 

 
 
 
§ 18 Niederschrift 
Herr Kiefer stellt die Änderung vor und begründet diese. 
Herr Scharmberg merkt an, um das Amt zu entlasten, muss nicht jede einzelne Anmerkung protokolliert 
werden. Vor allem nicht Fragen, die in der Sitzung beantwortet wurden. Bei wichtigen Angelegenheiten kann 
ein Hinweis zum Protokoll gegeben werden. 
 
Abstimmung: 

Gesetzlich gewählte Vertreter 11 

anwesende Vertreter 11 

ja nein Enthaltungen 

1 7 3 

Die von Herrn Kiefer vorgetragenen Änderungsanträge haben nicht die notwendige Mehrheit erhalten.  
 
Beschlussvorschlag:  
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Born a. Darß beschließt in ihrer Sitzung am 25.07.2024 die 
vorliegende Geschäftsordnung gemäß Anlage. 

 

Vorlage-Nr. 5-016/24       Beschluss-Nr. 5-012/2024      

Beratungsfolge 
Sitzungs- 

datum 
öf nöf TOP 

Vertreter Abstimmungsergebnis Beschluss- 

empfehlung gew. anw. ja nein enth. *ausg. 

Gemeindevertretung 25.07.2024   10 11  11    7   3    1      0  ja 

Bemerkungen: 
Aufgrund des § 24 Abs. 1 der KV des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

    waren keine Mitglieder von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen* 

    haben folgende Mitglieder weder an der Beratung noch an der Abstimmung mitgewirkt:* 
 

 

 
 
TOP 11: Evtl. Losverfahren und Zuteilung der weiteren Mitglieder des 

Hauptausschusses 
Die Bildung der Fraktion „Bürger für Born“: Vors. Herr Scharmberg, Stv. Herr Becker wurde angezeigt. 
Zählgemeinschaft – Unsere Heimat Born (2 Pers.), Borner Mitte (1 Pers.) und Borner Alternative (1 Pers.) 
Zählgemeinschaft Zukunft Born Hauptausschuss bestehend aus der Fraktion „Bürger für Born“ und weiteren 
Gemeindevertretern Herr Adam, Herr Ziemann, Frau Nibisch, Herr Wellner, Frau Krüger-Falk  
 
Herr Holtz zeigt Bedenken an wegen Unzulässigkeit der Zählgemeinschaft. 
Herr Wellner spricht Herrn Braun zu den vom Amt gegebenen umfänglichen Informationen zur neuen 
Kommunalverfassung und der Bildung von Fraktionen und Zählgemeinschaften an, die angewendet wurden.   
Herr Braun teilt jedoch die Bedenken und kündigt eine Prüfung an.  
 
 
Gemeinsame Liste:    Stellvertreter: 
Herr Gerd Scharmberg gesetzt  Frau Mandy Krüger-Falk 
Herr Niklas Ziemann   Herr Holger Becker 
Herr Robert Wellner   Frau Dana Braasch 
Herr Nicola Nibisch   Herr Albrecht Kiefer 
Herr Klaus-Dieter Holtz     
Herr Sylvius Bardt    
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TOP 12: Evtl. Losverfahren und Zuteilung der Mitglieder der Fachausschüsse  
a. Bauausschuss   
b. Finanzausschuss  
c. Ausschuss für Tourimus, Kultur und Soziales (Tourismusausschuss)  
d. Sozialausschuss  
e. Betriebsausschuss  
f. Rechnungsprüfungsausschuss 

 
Zählgemeinschaft – Unsere Heimat Born (2 Pers.), Borner Mitte (1 Pers.) und Borner Alternative (1 Pers.) 
Anzeige über die Bildung einer Zählgemeinschaft Zukunft Born Bauausschuss bestehend aus der Fraktion 
„Bürger für Born“ (Herr Scharmberg/Herr Becker) und weiteren Gemeindevertretern (Herr Adam, Herr 
Ziemann, Frau Nibisch, Herr Wellner, Frau Krüger-Falk,  
 
Herr Holtz zeigt Bedenken an wegen Unzulässigkeit der Zählgemeinschaft. 
 
1. Bauausschuss 
Gemeinsame Liste:  
Herr Robert Wellner 
Herr Sven Adam 
Herr Niklas Ziemann 
Herr Albrecht Kiefer 
Herr Carsten Ludwig gen. Grosse - SE  
Herr André Erlebach - SE 
Herr Detlef Kruse - SE 
 
Zählgemeinschaft – Unsere Heimat Born (2 Pers.), Borner Mitte (1 Pers.) und Borner Alternative (1 Pers.) 
Anzeige über die Bildung einer Zählgemeinschaft Zukunft Born Finanzausschuss bestehend aus der 
Fraktion „Bürger für Born“ (Herr Scharmberg/Herr Becker) und weiteren Gemeindevertretern (Herr Adam, 
Herr Ziemann, Frau Nibisch, Herr Wellner, Frau Krüger-Falk)  
 
Herr Holtz zeigt Bedenken an wegen Unzulässigkeit der Zählgemeinschaft. 
 
 
2. Finanzausschuss  
Gemeinsame Liste:  
Frau Nicola Nibisch  
Herr Robert Wellner  
Frau Mandy Krüger-Falk  
Herr Niklas Ziemann  
Herr Sylvius Bardt 
Herr Mathias Löttge - SE 
Herr Georg Kranz - SE 
 
Zählgemeinschaft – Unsere Heimat Born (2 Pers.), Borner Mitte (1 Pers.) und Borner Alternative (1 Pers.) 
Anzeige über die Bildung einer Zählgemeinschaft Zukunft Born Tourismusausschuss bestehend aus der 
Fraktion „Bürger für Born“ (Herr Scharmberg/Herr Becker) und weiteren Gemeindevertretern (Herr Adam, 
Herr Ziemann, Frau Nibisch, Herr Wellner, Frau Krüger-Falk) 
Herr Holtz zeigt Bedenken an wegen Unzulässigkeit der Zählgemeinschaft. 
 
 
3. Tourismusausschuss 
Gemeinsame Liste:  
Frau Mandy Krüger-Falk  
Frau Nicola Nibisch 
Herr Holger Becker 
Frau Dana Braasch 
Herr Horst Schumacher - SE 
Frau Adrienne Scharmberg - SE 
Frau Antje Hückstädt - SE 
 
Zählgemeinschaft – Unsere Heimat Born (2 Pers.), Borner Mitte (1 Pers.) und Borner Alternative (1 Pers.) 
Anzeige über die Bildung einer Zählgemeinschaft Zukunft Born Sozialausschuss bestehend aus der Fraktion 
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„Bürger für Born“ (Herr Scharmberg/Herr Becker) und weiteren Gemeindevertretern (Herr Adam, Herr 
Ziemann, Frau Nibisch, Herr Wellner, Frau Krüger-Falk) 
 
Herr Holtz zeigt Bedenken an wegen Unzulässigkeit der Zählgemeinschaft. 
 
 
4. Sozialausschuss 
Gemeinsame Liste:  
Herr Niklas Ziemann  
Herr Holger Becker  
Frau Nicola Nibisch  
Frau Dana Braasch 
Frau Kathrin Blodek - SE 
Herr Max Framke - SE 
Frau Liv Grolik - SE 
 
Zählgemeinschaft – Unsere Heimat Born (2 Pers.), Borner Mitte (1 Pers.) und Borner Alternative (1 Pers.) 
Anzeige über die Bildung einer Zählgemeinschaft Zukunft Born Betriebsausschuss bestehend aus der 
Fraktion „Bürger für Born“ (Herr Scharmberg/Herr Becker) und weiteren Gemeindevertretern (Herr Adam, 
Herr Ziemann, Frau Nibisch, Herr Wellner, Frau Krüger-Falk) 
 
Herr Holtz zeigt Bedenken an wegen Unzulässigkeit der Zählgemeinschaft. 
 
 
5. Betriebsausschuss 
Gemeinsame Liste:    Stellvertretung: 
Herr Gerd Scharmberg   Herr Holger Becker 
Herr Robert Wellner    Herr Niklas Ziemann 
Herr Mathias Löttge   Frau Mandy Krüger-Falk 
Herr Klaus-Dieter Holtz    Frau Dana Braasch 
Herr Albrecht Kiefer   Herr Sylvius Bardt 
 
Zählgemeinschaft – Unsere Heimat Born (2 Pers.), Borner Mitte (1 Pers.) und Borner Alternative (1 Pers.) 
Anzeige über die Bildung einer Zählgemeinschaft Zukunft Born Rechnungsprüfungsausschuss bestehend 
aus der Fraktion „Bürger für Born“ (Herr Scharmberg/Herr Becker) und weiteren Gemeindevertretern (Herr 
Adam, Herr Ziemann, Frau Nibisch, Herr Wellner, Frau Krüger-Falk) 
 
Herr Holtz zeigt Bedenken an wegen Unzulässigkeit der Zählgemeinschaft. 
 
 
6. Rechnungsprüfungsausschuss 
Gemeinsame Liste:  
Frau Mandy Krüger Falk 
Herr Sylvius Bardt  
Herr Mathias Löttge - SE 
 
 
TOP 13: Wahl bzw. Losverfahren und Zuteilung des weiteren Mitgliedes des 

Amtsausschusses und des Rechnungsprüfungsausschusses und der 
Stellvertreter 

 
Der Bürgermeister ist gemäß § 132 Abs. 1 KV M-V gesetzt. Sein 1. Stellvertreter Niklas Ziemann ist im 
Amtsausschuss für die Vertretung gesetzt.  
 
Zählgemeinschaft – Unsere Heimat Born (2 Pers.), Borner Mitte (1 Pers.) und Borner Alternative (1 Pers.) 
Nachfolgende Gemeindevertreter erklärten durch Unterschriftsleistung ihren Beitritt zur Zählgemeinschaft 
Zukunft Born Amt und Zukunft Born Amt RPA: Herr Adam, Herr Ziemann, Frau Nibisch, Herr Wellner, Frau 
Krüger-Falk  
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Weiteres Mitglied im Amtsausschuss: 
Vorschlag: 
Herr Robert Wellner 
Frau Mandy Krüger-Falk (Stvin.) 
 
 
Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss: 
Vorschlag:   Stellvertretung: 
Lutz Ruprecht   Herr André Erlebach 
 
 
TOP 14: Wahl bzw. Losverfahren und Zuteilung der Vertreter in den 

Verbandsversammlungen bzw. Gesellschaftsversammlungen der 
Zweckverbände bzw. Unternehmen für folgende Gremien:   
a. Abwasserzweckverband Darß   
b. Schaubeauftragter im Wasser- und Bodenverband  
c. Aufsichtsrat Boddenland 

 
a. Abwasserzweckverband Darß   
Herr Gerd Scharmberg ist als Bürgermeister gesetzt. 
 
Wahl von 3 weiteren Mitgliedern  
Vorschläge:  
Herr Philipp Schubert  
Herr Carsten Ludwig-Grosse  
 
Herr Kiefer reicht den Vorschlag nach. 
 
 
b. Schaubeauftragter im Wasser- und Bodenverband  
Herrn Henry Weimann   11 Ja-Stimmen 
 
Damit ist Herr Henry Weimann als Vertreter der Gemeinde Born a. Darß im Wasser- und Bodenverband 
gewählt. 
 
 
c. Aufsichtsrat Boddenland 
Frau Prehl vom Amt wird auch in dieser Wahlperiode übernehmen. 
 
 
TOP 15: Bevollmächtigung eines Vertreters für die Gemeinde Born a. Darß als 

Mitglied in der Verbandsversammlung des Kommunalen 
Anteilseignerverbandes Ostseeküste der E.ON edis AG Schwerin  
(Bevollmächtigung LVB) 

 
Herr Scharmberg: das Amt sollte die Vertretung weiterhin übernehmen 
 
Abstimmung: 

Gesetzlich gewählte Vertreter 11 

anwesende Vertreter 11 

ja nein Enthaltungen 

11 0 0 

 
 
TOP 16: Beschluss über die Vertretung im Kommunalen Anteilseignerverband 
 
Dieser Tagesordnungspunkt ist hinfällig und wurde mit TOP 16 bestätigt.  
Es besteht kein Bedarf.  
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TOP 17: 
5-017/24 

Beschluss zur Übertragung der Beschlussfassung zur Anlagerichtlinie an 
das Amt 

 
Begründung: 
Im Zuge der Änderungen der Kommunalverfassung (KV M-V) vom 14. Mai 2024 sind die Regelungen zu 
Geldanlagen in § 56 Absatz 2 überarbeitet worden. Im Vergleich zur vorherigen Bestimmung wird der 
Vorrang der Sicherheit von Geldanlagen gegenüber der Ertragserzielung stärker herausgestellt. 
Es ist nunmehr deutlich geregelt, dass Gelder möglichst sicher anzulegen sind und die Geldanlage nach 
dieser Maßgabe einen höchstmöglichen Ertrag erzielen soll. 
 
Des Weiteren ist durch § 56 Absatz 2 Satz 4 KV M-V nunmehr der Erlass einer von der Gemeindevertretung 
zu beschließenden Anlagerichtlinie verbindlich vorgegeben, in der die Gemeinde die Grundsätze für ihre 
Geldanlagen zu regeln hat. Die Erstellung der Anlagerichtlinie erfolgt für alle amtsangehörigen Gemeinden 
erstmalig. 
Ab dem 01. April 2025 dürfen Geldanlagen erst dann getätigt werden, wenn die Gemeinde über eine 
Anlagerichtlinie verfügt, die nach § 56 Abs. 2 S. 6 oder 7 KV M-V umgesetzt werden darf. 
 
Der in der Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemKVO-Doppik) neu aufgenommene § 19a „Geldanlage, 
Anlagerichtlinie“ (Änderung v. 24. Mai 2024) konkretisiert in den Absätzen 2 und 3 die materiell-rechtlichen 
Grundsätze für eine möglichst sichere Geldanlage und einen höchstmöglichen Ertrag. Im Absatz 4 des 
gleichen Paragraphen werden die Mindestinhalte einer Anlagerichtlinie vorgegeben. 
 
Gemäß § 127 Absatz 4 KV M-V können die amtsangehörigen Gemeinden gemeinsam dem Amt die 
Aufgabe, eine Anlagerichtlinie zu erlassen, übertragen. 
 
Die Besorgung der Kassengeschäfte (Zahlungsabwicklung) für die amtsangehörigen Gemeinden obliegen 
nach § 127 Absatz 2 der KV M-V den Ämtern. Alle Gelder der amtsangehörigen Gemeinden werden in der 
Einheitskasse des Amtes verwaltet. Als Voraussetzung für eine jederzeit termingerechte 
Zahlungsabwicklung zählt auch die Bestimmung des Liquiditätsbedarfs zu den Aufgaben der Amtskasse. 
Nicht zur Liquidität benötigte Finanzmittel einer amtsangehörigen Gemeinde stehen auf der Grundlage einer 
Anlagerichtlinie für Geldanlagen der Gemeinde zur Verfügung. 
 
Um eine einheitlich Vorgehensweise im Amt zu erreichen, empfehlen wir die Übertragung der 
Beschlussfassung an das Amt. Vorab ist der Entwurf der Anlagerichtlinie in allen Gemeinden abzustimmen. 
 
Cornelia Prehl 
Leiterin Amt f. Finanzen 

 
Finanzielle Auswirkungen 

Gesamtkosten:  
                                                                             EUR                                              x keine finanzielle Auswirkungen 

Finanzierung  

 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, Unterhaltung, 
Bewirtschaftung) 
 

Finanzierungsmittel im aktuellen 
Haushaltsplan vorhanden: 

Produkt/Konto: 
 

Betrag: 
 

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Produkt/Konto: Betrag: 

Über- oder außerplanmäßige 
Aufwendung oder Auszahlung  

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto: 

 

über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50(1) KV M-V nur zulässig, wenn sie 
unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch das 
einreichende Fachamt!) 
 

Beteiligung Amt für Finanzen: 



13 

 

Protokoll zur konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Born a. Darß am 25.07.2024; N. Bliesner 

 

Anmerkungen während der Sitzung: 
Der Bürgermeister übergibt das Wort an Frau Kleist. Sie erläutert die Angelegenheit zum besseren 
Verständnis. 
 
 
Beschlussvorschlag:   
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Born a. Darß stimmt in ihrer Sitzung am 25.07.2024 der 
Übertragung der Beschlussfassung zur Anlagerichtlinie an das Amt zu. 

 

Vorlage-Nr. 5-017/24       Beschluss-Nr. 5-013/2024      

Beratungsfolge 
Sitzungs- 

datum 
öf nöf TOP 

Vertreter Abstimmungsergebnis Beschluss- 
empfehlung gew. anw. ja nein enth. *ausg. 

Gemeindevertretung 25.07.2024   17 11  11    11     0   0      0 ja 

Bemerkungen: 
Aufgrund des § 24 Abs. 1 der KV des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

    waren keine Mitglieder von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen* 

    haben folgende Mitglieder weder an der Beratung noch an der Abstimmung mitgewirkt:* 
 

 

 
 
TOP 18: Termine/Informationen/Sonstiges 
 

 Darß Festspiele immer montags, mittwochs und freitags 

 Tonnenabschlagen am 04.08.2024 

 100 jähriges Bestehen der FFW in Born am 05.10.2024 
 
 
 
Ender der öffentlichen Sitzung um 18:49 Uhr.  
Beginn der nichtöffentlichen Sitzung 18:51 Uhr.  
 
 
 
II. Nichtöffentlicher Teil 
 
TOP 19: Bestätigung des nichtöffentlichen Protokolls der Sitzung der 

Gemeindevertretung vom 16.05.2024 
 
Änderungsantrag: ------ 
 
Abstimmung: 

Gesetzlich gewählte Vertreter 11 

anwesende Vertreter 11 

ja nein Enthaltungen 

7 0 4 

Das Protokoll der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Born a. Darß vom 16.05.2024 wird 
in der vorliegenden Fassung bestätigt. 
 
 
TOP 20: 
5-014/24 

Veräußerung einer Teilfläche des Flurstücks 7/5 der Flur 10 der Gemarkung 
Born an die Firma Integral Immobiliengesellschaft mbH & Co. KG 

 
Begründung: 
Die Firma Integral Immobiliengesellschaft mbH & Co. KG beantragt mit dem Schreiben vom 05.07.2024 den 
Erwerb einer Teilfläche des o. g. Flurstücks 7/5, welches gegenwärtig durch das Amt Darß/Fischland als 
Verwaltungssitz genutzt wird. Ziel der Grundstücksneuordnung ist die Erweiterung der Außenanlagen und 
die Errichtung eines Müllcontainerstellplatzes des benachbarten Wohn- und Geschäftshauses im Anschluss 
an den Müllstellplatz des Amtes. Im Gegenzug erklärt sich die Antragstellerin dazu bereit, im 
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Einmündungsbereich zur Chausseestraße einen Baum zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten sowie 
entlang der neuen Grundstücksgrenze eine neue Grundstückseinfriedung auf eigene Kosten herzustellen 
und auch den Müllplatz des Amtes Darß/Fischland neu einzufrieden und mit einem verschließbaren Tor 
auszustatten. 
 
Das Grundstück befindet sich im Eigentum des Amtes Darß/Fischland. Mit dem Beschluss Nr. 13/96 vom 
12.03.1996 hat die Gemeinde Born a. Darß beschlossen, dem Amt Darß/Fischland zur Unterbringung der 
Amtsverwaltung eine Teilfläche aus dem Gesamtgrundstück „Haus am Bodden“, Chausseestraße 68a, 
herauszulösen und als Eigentum des Amtes grundbuchlich zu sichern. Die Übertragung des Grundstücks 
und des Gebäudes erfolgte gem. dem Beschlusspunkt Nr. 4 unentgeltlich. 
 
Der Übergabevertrag UR 528/1997 vom 05.03.1997 wurde in seinem maßgeblichen § 1 zum 
Vertragsgegenstand durch eine Änderung des Übergabevertrages mit der UR 359/1999 vom 03.03.1999 
angepasst. Demnach bildet die Grundlage für die Veräußerung ein aktuelles Verkehrswertgutachten. Der 
Erlös für Grund und Boden steht alleinig der Gemeinde Born a. Darß zu. Am Gebäude steht der Gemeinde 
Born a. Darß der Betrag für die Teile anteilig zu, die unter Berücksichtigung der Abschreibung von der 
Gemeinde Born eingebracht wurden. Werterhöhende Maßnahmen, wie Investitionen am Gebäude und 
Erschließungsmaßnahmen am Grundstück, sind entsprechend der Gemeindegröße der amtsangehörigen 
Gemeinden zu teilen.  
 
Da die vertraglichen Regelungen eher auf die Auflösung des Verwaltungsstandortes abzielen wird auch 
aufgrund der geringen Flächengröße von 54 m² zur Vermeidung eines zusätzlichen Verwaltungsaufwandes 
der Gemeindevertretung empfohlen, abweichend von der Regelung des § 2 Nr. 1 der UR 359/1999 vom 
03.03.1999 den Wert der Teilfläche nicht über ein Verkehrswertgutachten zu ermitteln, sondern nach dem 
aktuellen Bodenrichtwert (derzeit 375 €/m²) zu verkaufen. Da nur Grund und Boden veräußert wird, steht der 
Gemeinde Born a. Darß der Erlös der Veräußerung zu. 
 
Alle anfallenden Nebenkosten (Notarkosten, Vermessungskosten, etc.) werden von der Antragstellerin 
übernommen. Die jeweils anfallende Grunderwerbssteuer trägt jeder Vertragspartner für sich. Es entsteht 
eine einmalige Einnahme in Höhe von 25.125,00 € auf dem Produktsachkonto 11402.02990000 und eine 
einmalige Ausgabe in Höhe von 292,50 € (Grunderwerbsteuer) sowie eine einmalige Ausgabe in Höhe von 
4.875 € (Preis für Tauschfläche von 13 m²) auf dem Produktsachkonto 11402.56250000. 
 
gez. Oliver Dillmann 
Leiter des Amtes für Planung und Liegenschaften 
 
Finanzielle Auswirkungen 

Gesamtkosten:  
Einmalige Einnahme von ca. 25.125,00 € auf 
Produktsachkonto 11402.02990000    
Einmalige Ausgabe von ca. 5.167,5 € auf 
Produktsachkonto 11402.56250000 

□ keine finanzielle Auswirkungen 

Finanzierung  

 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, Unterhaltung, 
Bewirtschaftung) 
 

Finanzierungsmittel im aktuellen 
Haushaltsplan vorhanden: 

Produkt/Konto: 
 

Betrag: 
 

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Produkt/Konto: Betrag: 

Über- oder außerplanmäßige 
Aufwendung oder Auszahlung  

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto: 

 

über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50(1) KV M-V nur zulässig, wenn sie 
unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch das 
einreichende Fachamt!) 
 

Beteiligung Amt für Finanzen:                                                                                                          gez. Prehl  
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Anmerkungen während der Sitzung: 
Der BGM leitet in den Tagespunkt ein und erläutert kurz zum besseren Verständnis die Beschlussvorlage. 
 
Herr Holtz stellt den Antrag, die BV in den FA zu verweisen. Nach Klarstellung durch Herrn Scharmberg 
kommt es zur Abstimmung der Beschlussvorlage. 
 
 
Beschlussvorschlag:  

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Born a. Darß beschließt dem Antrag der Integral 
Immobiliengesellschaft mbH & Co. KG vom 05.07.2024 zu folgen und der Veräußerung einer 67 m² 
großen Teilfläche des Flurstücks 7/5 der Flur 10 der Gemarkung Born zuzustimmen. Im Gegenzug 
erwirbt die Gemeinde eine 13 m² große Teilfläche des angrenzenden Flurstücks 6. 

2. Abweichend von § 2 Nr. 1 der UR 359/1999 vom 03.03.1999 soll der Wert der Teilfläche nicht über 
ein Verkehrswertgutachten ermittelt, sondern anhand des aktuellen Bodenrichtwertes bestimmt 
werden. 

 

Vorlage-Nr. 5-014/24  Beschluss-Nr. 5-014/2024      

Beratungsfolge 
Sitzungs- 

datum 
öf nöf TOP 

Vertreter Abstimmungsergebnis Beschluss- 

empfehlung gew. anw. ja nein enth. *ausg. 

Gemeindevertretung 25.07.2024   20 11 11     11   0     0    0   ja 

Bemerkungen: 
Aufgrund des § 24 Abs. 1 der KV des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

    waren keine Mitglieder von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen* 

    haben folgende Mitglieder weder an der Beratung noch an der Abstimmung mitgewirkt:* 
 

 

 
 
TOP 21: Termine/Informationen/Sonstiges 
 
---- 
 
 
Ender der Sitzung um 18:57 Uhr. 
 


